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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw. gegen den Bescheid des 

Finanzamtes A vom 8. Mai 2012 betreffend Energieabgabenvergütung 2011 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der Vergütung sind dem als Beilage ange-

schlossenen Berechnungsblatt zu entnehmen. Sie bilden einen Bestandteil dieses 

Spruchs. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 8.5.2012 wurde der Antrag der Berufungswerberin (kurz: Bw.) auf Vergü-

tung von Energieabgaben für das Kalenderjahr 2011 als unbegründet abgewiesen. Begrün-

dend wurde dazu ausgeführt, dass für sogenannte „Dienstleistungsbetriebe“ eine Vergütung 

von Energieabgaben für Zeiträume nach dem 31.12.2010 ausgeschlossen sei. 

In der Berufung vom 6.6.2012 wurde ausgeführt, bei der Erlassung des angefochtenen Be-

scheides sei ein gleichheitswidriges Gesetz angewendet worden. Die Bw. erachte sich durch 

den Ausschluss von Dienstleistungsbetrieben von der Energieabgabenvergütung (nach § 2 

Abs. 1 EAVG „in der ab dem 1.1.2011 gültigen Fassung“) – aus den näher dargestellten 

Gründen – in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit aller Bürger 

vor dem Gesetz und Unverletzlichkeit des Eigentums verletzt. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

1. Nach § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Vergütung von Energieabgaben (Energie-

abgabenvergütungsgesetz) in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 

111/2010, besteht ein Anspruch auf Vergütung nur für Betriebe, deren Schwerpunkt nach-

weislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter besteht und soweit sie nicht die in 

§ 1 Abs. 3 genannten Energieträger oder Wärme (Dampf oder Warmwasser), die aus den in 

§ 1 Abs. 3 genannten Energieträgern erzeugt wurde, liefern.  

§ 2 des Energieabgabenvergütungsgesetzes in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. 111/2010, ist vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission 

auf Vergütungsanträge anzuwenden, die sich auf einen Zeitraum nach dem 31. Dezember 

2010 beziehen (§ 4 Abs. 7 Energieabgabenvergütungsgesetz). 

2. Mit dem am 24. bzw. 25.9.2012 zugestellten Erkenntnis des VwGH vom 22.8.2012, 

2012/17/0175, wurde die gegen die Entscheidung des Unabhängigen Finanzsenats vom 

18.4.2012, RV/0188-I/12, erhobene Amtsbeschwerde mit der Begründung abgewiesen, dass 

die vom Gesetzgeber für das Inkrafttreten des Ausschlusses von Dienstleistungsbetrieben 

vorausgesetzte Genehmigung für den Monat Jänner 2011 nicht gegeben sei. 

3. In diesem Umfang (Jänner 2011) war der Berufung daher Folge zu geben. Im Übrigen war 

die Berufung als unbegründet abzuweisen. Eine Normprüfungskompetenz kommt dem Unab-

hängigen Finanzsenat nicht zu. Er ist an die bestehenden und ordnungsgemäß kundge-

machten Gesetze gebunden. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Beilage: 1 Berechnungsblatt 

Innsbruck, am 4. Oktober 2012 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1015800&ida=Energieabgabenverg%fct&hz_id=1015800&dz_VonParagraf=2&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1015800&ida=Energieabgabenverg%fct&hz_id=1015800&dz_VonParagraf=4&dz_VonAbsatz=7
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20120822&hz_gz=2012%2f17%2f0175

